
Päivi Räisänen. Ketzer im Dorf: Visitationsverfahren, Täuferbekämpfung und loka-
le Handlungsmuster im frühneuzeitlichen Württemberg. Konstanz: Universitätsverlag
Konstanz - UVK, 2011. 369 S. ISBN 978-3-86764-255-2.

Reviewed by Sabine Arend

Published on H-Soz-u-Kult (February, 2012)

P. Räisänen: Ketzer im Dorf

Die TÃ¤ufer im Herzogtum WÃ¼rttemberg wur-
den bereits 1965 von Claus-Peter Clasen monogra-
phisch untersucht. Claus-Peter Clasen, Die Wieder-
tÃ¤ufer im Herzogtum WÃ¼rttemberg und anderen be-
nachbarten Herrschaften. Ausbreitung, Geisteswelt und
Soziologie, Stuttgart 1965. GegenÃ¼ber Clasens Stu-
die, die die TÃ¤uferfrage innerhalb eines ausgedehnten
geographischen Raumes behandelte, geht die finnische
Historikerin PÃ¤ivi RÃ¤isÃ¤nen in ihrer GÃ¶ttinger
Dissertation vornehmlich auf die VerhÃ¤ltnisse des
wÃ¼rttembergischen Amtes Schorndorf in der Zeit zwi-
schen 1570 und 1620 ein. Diese BeschrÃ¤nkung auf
einen kleinen Raum ermÃ¶glicht es der Autorin, die
TÃ¤ufer in WÃ¼rttemberg in einer âTiefenbohrungâ ge-
nauer zu untersuchen. WÃ¤hrend Clasen die Vorstel-
lungswelt der TÃ¤ufer und ihre soziale Struktur in den
Blick nahm, verfolgt RÃ¤isÃ¤nen eine andere Frage-
stellung. Vor dem Hintergrund der wÃ¼rttembergischen
TÃ¤uferpolitik analysiert sie zum einen den allgemeinen
Charakter und die Aufgabe von Visitationen, zum ande-
ren arbeitet sie heraus, wie die TÃ¤ufer in den Visitati-
onsverfahren ermittelt wurden, wie der Zuschreibungs-
prozess verdÃ¤chtiger Personen als âTÃ¤uferâ ablief und

welche Akteure daran beteiligt waren.

RÃ¤isÃ¤nen stellt zunÃ¤chst die obrigkeitliche Sicht
auf die TÃ¤ufer in Ordnungen und Mandaten dar,
geht anschlieÃend auf die Anwendung dieser Normen
durch die Visitatoren und die lokalen KrÃ¤fte (Pfarrer,
dÃ¶rfliche Ehrbarkeit, Gemeinden) ein und untersucht
schlieÃlich das Visitationsverfahren gegenÃ¼ber den als
TÃ¤ufern unter Verdacht stehenden Personen. Die Stu-
die arbeitet sich also von den obrigkeitlichen Normge-
bern vor zu den anwendenden Organen am Ort und
berÃ¼cksichtigt schlieÃlich auch die MÃ¶glichkeiten,
die die Beschuldigten selbst in den Visitationsverfahren
hatten, um sich vom TÃ¤uferverdacht zu befreien. Neben
den Ordnungen und Erlassen zieht RÃ¤isÃ¤nen unge-
druckte Akten des wÃ¼rttembergischen Kirchenrats, der
Visitationskommissionen und des Synodus heran. Mit
Bittschriften, die aus dem Amt Schorndorf vornehmlich
zurWiedererstattung eingezogener GÃ¼ter Ã¼berliefert
sind, hat RÃ¤isÃ¤nen auÃerdem eine Quellengattung
ausgewertet, die bisher in der TÃ¤uferforschung unbe-
achtet geblieben ist.

Die wÃ¼rttembergische TÃ¤uferpolitik, deren Leit-
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linien in Ordnungen und Mandaten aufscheinen, war
durchweg von der Sorge bestimmt, dass die TÃ¤ufer
die Gesellschaftsordnung zu zersetzen drohten, indem
sie AufstÃ¤nde gegen die Obrigkeit planten und die
Ã¼brige BevÃ¶lkerung in ihren Predigten zu solchen
Taten anstachelten. In den obrigkeitlichen Erlassen trat
dieses Argument im Laufe des 16. Jahrhunderts immer
stÃ¤rker in den Vordergrund. Obwohl es das Ziel der
wÃ¼rttembergischen TÃ¤uferpolitik war, das Herzog-
tum von AnhÃ¤ngern der TÃ¤uferlehre zu befreien, ver-
folgten die HerzÃ¶ge eine von Johannes Brenz propa-
gierte gemÃ¤Ãigte Linie. Ihnen war vor allem daran ge-
legen, die TÃ¤ufer belehren zu lassen, zum Widerruf zu
bringen und sie somit in die lutherische Amtskirche zu-
rÃ¼ckzufÃ¼hren.

Die Praxis der TÃ¤uferpolitik zeigt sich vor al-
lem in den regelmÃ¤Ãig in den einzelnen Ãmtern des
Landes durchgefÃ¼hrten Visitationen. GemÃ¤Ã spe-
ziellen Fragenkatalogen wurden die TÃ¤ufer inner-
halb eines âSystems der abgestuften TÃ¤uferkategorienâ
(S.Â 209) klassifiziert in Vorsteher, also charismati-
sche AnfÃ¼hrer, in AnhÃ¤nger, die die Bewegung
trugen, und in Sympathisanten, die einzelne TÃ¤ufer
schÃ¼tzten. Aus dieser Einstufung resultierten die MaÃ-
nahmen, die gegen die jeweiligen Personen getrof-
fen wurden. Neben Unterweisung der âEinfÃ¤ltigenâ
und RÃ¼ckfÃ¼hrungsversuchen in die Amtskirche
wurden gegen die unbelehrbaren, âhartnÃ¤ckigenâ
TÃ¤uferfÃ¼hrer Haft-, Leibes-, Geldstrafen und die Kon-
fiszierung ihrer GÃ¼ter verhÃ¤ngt sowie Landesverwei-
sungen ausgesprochen.

In die Umsetzung der TÃ¤uferbekÃ¤mpfung waren
auch die lokalen Organe eingebunden. Als erstes Zeichen
fÃ¼r TÃ¤ufertum galt das Fernbleiben von Gottesdienst
und Abendmahl. Insbesondere die Pfarrer waren wichti-
ge Institutionen, um TÃ¤ufer aufzuspÃ¼ren, da sie den
Ãberblick darÃ¼ber hatten, wer nicht zu den kirchlichen
Zeremonien erschien. Der RÃ¼ckzug aus dem kirchli-
chen Leben und damit der Verdacht auf Devianz wurde
den Pfarrern also schnell bekannt. Hinzu kamen eindeu-
tig in tÃ¤uferische Richtung deutende Verhaltensweisen
und Aussagen oder Kontakte mit verdÃ¤chtigen Perso-
nen.

Neben dem Pfarrer waren auch die Amtleute an der
TÃ¤uferbekÃ¤mpfung beteiligt. VersÃ¤umten sie die-
se Pflicht, drohten ihnen Geld- und GefÃ¤ngnisstrafen
oder gar die Amtsentsetzung, denn die Amtleute wur-
den dafÃ¼r verantwortlich gemacht, wenn die TÃ¤ufer
weiterhin in ihrem Bezirk aktiv waren. RÃ¤isÃ¤nen

zieht hier das interessante Fazit, dass es bei der
wÃ¼rttembergischen TÃ¤uferpolitik nicht nur um die
VerdÃ¤chtigten selbst ging, sondern auch um die Amt-
leute â und wohl auch alle anderen subalternen Funkti-
onstrÃ¤ger â, die systematisch in die Umsetzung der ob-
rigkeitlichen Anweisungen eingeÃ¼bt werden sollten.

Jedes Gemeindemitglied hatte die Pflicht, ver-
dÃ¤chtige Personen anzuzeigen. Die Dorfgenossen er-
hielten somit eine Handhabe, missliebige Personen be-
sonders effektiv in Verruf zu bringen, denn die Landes-
herren reagierten auf TÃ¤uferverdacht umgehend. Ande-
rerseits konnten die lokalen KrÃ¤fte belastete Personen
auch schÃ¼tzen. Entscheidend war also die Frage, wel-
che Beziehung die TÃ¤ufer zur dÃ¶rflichen Ehrbarkeit
â SchultheiÃ, Gericht und Rat â hatten. Diese Inhaber
einflussreicher Ãmter wurden bei der Visitation als Ver-
treter des Dorfes befragt, und wenn sie die TÃ¤ufer vor
dem obrigkeitlichen Zugriff schÃ¼tzten, gab es seitens
der Visitatoren kaum MÃ¶glichkeiten, gegen sie vorzu-
gehen. Die wÃ¼rttembergischen HerzÃ¶ge waren also
in hÃ¶chstemMaÃe auf die Kooperation mit den lokalen
AmtstrÃ¤gern angewiesen, wenn sie ihre TÃ¤uferpolitik
durchsetzen wollten.

Die als TÃ¤ufer verdÃ¤chtigten Personen hatten
bei den Visitationen jedoch ebenfalls gewisse Spiel-
rÃ¤ume, sich vom TÃ¤uferverdacht zu befreien oder
einschneidende Sanktionen (Haftstrafen, Konfiszierung
ihrer GÃ¼ter, Landesverweisung) zumindest hinauszu-
zÃ¶gern. So griffen die Vorgeladenen zu gÃ¤ngigen Mit-
teln, sie stritten die ihnen unterstellten tÃ¤uferischen
Umtriebe oder Beziehungen zu verdÃ¤chtigen Personen
ab, verharmlosten oder verschleierten sie. Sie legten ge-
genÃ¼ber den Visitatoren Versprechen ab, ignorierten
dann aber deren Anweisungen. Neben diesen âVerhand-
lungenâ gab es fÃ¼r die Beschuldigten auch noch einen
amtlichen Weg, den TÃ¤uferverdacht zu zerstreuen, und
zwar den, eine Bittschrift zu verfassen, in der sie sich
nachdrÃ¼cklich von dem Vorwurf, mit den TÃ¤ufern im
Bunde zu sein, distanzierten.

Die Untersuchung von PÃ¤ivi RÃ¤isÃ¤nen fÃ¼hrt
ein kompaktes Bild der TÃ¤uferpolitik im Herzogtum
WÃ¼rttemberg von der zweiten HÃ¤lfte des 16. bis zum
Beginn des 17. Jahrhunderts vor Augen. Durch die Kon-
zentration auf ein wÃ¼rttembergisches Amt, âin dem
das TÃ¤ufertum am stÃ¤rksten AnhÃ¤nger fandâ und
âtÃ¤uferische Ideen besonders lange im Umlaufâ wa-
ren, gelingt ihr eine detailreiche Studie, einerseits zu den
MÃ¶glichkeiten der wÃ¼rttembergischen HerzÃ¶ge,
die TÃ¤ufer zu bekÃ¤mpfen, und andererseits zu den
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Chancen der TÃ¤ufer, ihre GlaubensÃ¼berzeugungen ef-
fektiv zu verschleiern. Deutlich wird auch, dass die Mit-
telinstanz vor Ort â die Pfarrer, Amtleute, SchultheiÃen,
RÃ¤te, Gerichte und Gemeinden â sowohl fÃ¼r die Her-
zÃ¶ge als auch fÃ¼r die TÃ¤ufer die entscheidenden In-

stitutionen zur Durchsetzung ihrer Interessen waren. Mit
diesen Organen mussten beide Seiten kooperieren, die
Landesherren, um die TÃ¤ufer ausfindig zu machen und
gegen sie vorzugehen, die TÃ¤ufer, um sich dem obrig-
keitlichen Zugriff zu entziehen.
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